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Budgetgemeindeversammlung 

Mittwoch, 13. Dezember 2023, 20.00 Uhr 

Mehrzweckgebäude 
 

 
 
 
 
 
 



E I N L A D U N G 
 

an die stimmberechtigten Personen der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch der BUDGET-
Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 13. Dezember 2023, 20.00 Uhr, im Mehrzweckgebäu-
de. 
 
Traktanden: 
 
1. Wahl der Stimmenzähler/-innen  

2. Genehmigung Organisationsreglement Gemeindeverband ARA Region Herzogenbuchsee 

3. Genehmigung Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Stromversorgung 

4. Genehmigung Revision Steuerreglement 

5. Genehmigung Gebührentarif Regionalfeuerwehr Äusseres Wasseramt 

6. Genehmigung der folgenden Kredite: 

Pos. 6150.5010.06 Niederfeldweg, Sanierung 

Pos. 7410.5020.03 Arealschutz Günscheler und Niederfeld 

7. Budget 2024 

7.1 Erfolgsrechnung 

7.2 Investitionsrechnung 

7.3 Anträge zum Budget 2024 

8. Verschiedenes 

 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
EINWOHNERGEMEINDERAT BOLKEN  
 
Ab 5. Dezember können die entsprechenden Unterlagen bei der Gemeindeverwaltung bezogen wer-
den. Ebenfalls liegt in dieser Zeit das genehmigte Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 
14. Juni 2023 zur Einsichtnahme auf. 
Die Unterlagen sind auch unter www.bolken.ch aufgeschaltet. 
 
Zu dieser Gemeindeversammlung sind alle stimmberechtigten Personen freundlich eingeladen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bolken.ch/


An die stimmberechtigten Personen der Einwohnergemeinde Bolken 
 
Bericht und Anträge zu den Traktanden der Budgetgemeindeversammlung vom Mittwoch, 13. Dezem-
ber 2023 
 
 
Traktandum 2: Genehmigung Organisationsreglement Gemeindeverband ARA Region Herzogenbuchsee 
 
Siehe beiliegende Botschaft. 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt das Organisationsreglement zu genehmigen 
 
 
Traktandum 3: Genehmigung Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Stromversorgung 
 
Der Konzessionsvertrag mit der BKW, vormals AEK, läuft noch bis am 31. Dezember 2024. An einer  
Veranstaltung am 30. August 2022 wurde von seitens BKW darüber informiert.  
Wenn die Gemeinde die Konzessionsabgabe weiterhin erhalten möchte, muss sie mittels eines Regle-
ments darüber bestimmen. Der Konzessionsvertrag mit der BKW regelt nur noch die Nutzung des öffentli-
chen Grundes und die Modalitäten einer allfälligen Abgabe. 
Im bisherigen Vertrag wurde auch die Bewirtschaftung der öffentlichen Beleuchtung geregelt. Dies  
soll nun in einem separaten Vertrag geregelt werden. 
Der Kanton hat die Reglemente (2 Varianten) vorgeprüft.  
Variante 1, Reglement mit fixem Betrag oder 
Variante 2, Reglement mit Obergrenze und Festlegung der Höhe durch den Gemeinderat 
Der Gemeinderat hat einstimmig der Variante 1 (mit fixem Betrag, wie bisher) zugestimmt. Die Konzessi-
onsabgabe beträgt 1.1 Rappen (wie bisher) pro Kilowattstunde der aus dem Verteilnetz an Endkundinnen 
und Endkunden ausgespeisten Energie. Die Konzessionsabgabe ist auf 300 Franken pro Jahr und Zähler 
beschränkt. 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt das Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Stromver-
sorgung zu genehmigen 
 
 
Traktandum 4: Genehmigung Revision Steuerreglement 
 
Der Gemeinderat hat das Steuerreglement, welches seit dem 1. Januar 2008 in Kraft ist, überarbeitet. 
Gleichzeitig wurde es an das Musterreglement des Kantons angepasst. Es sind nicht grosse Abweichungen 
vorhanden. Ein Wechsel gibt es bei der Personalsteuer. Anstelle eines fixen Betrages wurde der Verweis 
auf den Kanton (§ 4 Abs. 2) eingeführt «die Einwohnergemeinde richtet sich betreffend Höhe der Perso-
nalsteuer nach der Bestimmung zur Personalsteuer des Kantons (§ 73 StG)» 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt der Revision des Steuerreglements zu genehmigen 
 
 
Traktandum 5: Genehmigung Gebührentarif Regionalfeuerwehr Äusseres Wasseramt 

 
Bis anhin wird bei den Gemeinden Aeschi, Etziken, Hüniken und Bolken alle Leistungen der Feuerwehr 
durch die Gemeinden finanziert, da kein Gebührentarif existiert. Anders in der Gemeinde Drei Höfe, in 
welcher ein Gebührentarif vorliegt. Mit der Fusion soll (ab 01.01.2024) für alle Gemeinden ein einheitli-
cher Gebührentarif für die Verrechnung der Leistungen der Regionalfeuerwehr äussseres Wasseramt gel-
ten.  
Der Gebührentarif hat keinen Einfluss auf die grundlegenden Hilfeleistungen der Regionalfeuerwehr 
äusseres Wasseramt. Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen ist immer kostenlos. Werden 
durch die Feuerwehr ausserhalb der gesetzlichen geregelten Hilfeleistung Dienstleistung erbracht (Haft-



pflichtfälle wie zum Beispiel: Autobrand, Brand bei Ballenpressen, Brandstiftung, Wasserleitungsbruch, 
offener Wasserhahn, undichte Dächer etc.), können diese künftig verrechnet werden. Im Gebührentarif 
sind alle Leistungen, welche verrechnet werden, festgehalten. Die Beträge richten sich nach den jeweils 
aktuellen Richttarifen der Kommandoakten der SGV. Diese sind öffentlich ersichtlich unter: 
https://www.sgvso.ch/feuerwehr/quellen/  
 
Antrag: Der Gebührentarif wird nochmals überarbeitet (infolge einer kurzfristigen Eingabe der Einwoh-
nergemeinde Aeschi) und zu einem späteren Zeitpunkt zur Beschlussfassung durch die Gemeindever-
sammlungen vorgelegt. 
 
 
Traktandum 6: Genehmigung der folgenden Kredite der Investitionsrechnung: 
 
Pos. 6150.5010.06 Niederfeldweg, Sanierung CHF 235'000.00 
Pos. 7410.5020.03 Arealschutz Günscheler und Niederfeld CHF 59'400.00 

Letztes Jahr wurde die Sanierung Niederfeldweg mit der Begründung, dass der Arealschutz Günsche-
ler/Niederfeldweg vorzuziehen ist, vom Gemeinderat zurückgestellt. Nun liegt auch das Vorprojekt für 
den Arealschutz vor. Folgende Vorgehensweise wird vorgeschlagen: Bevor die Umsetzung der Mass-
nahmen für den Arealschutz erfolgt, sollte das Projekt «Sanierung Niederfeldweg» umgesetzt werden. 
Wird der obere Teil zuerst umgesetzt, ist das Schadenpotential bei Starkregen im Bereich der Liegen-
schaften am Niederfeldweg noch grösser als aktuell. Am optimalsten wäre, die beiden Projekte im Jahr 
2024 gemeinsam auszuführen. 

 
Antrag: Der Gemeinderat und die Baukommission beantragen die Kredite für die Sanierung des Nieder-
feldweges sowie dem Arealschutz für Günscheler/Niederfeld zu genehmigen 
 
 
Traktandum 7: Budget 2024 
 
Zur Erstellung des Budgets wurden die Jahresrechnung 2022, das Budget 2023 und die erarbeiteten 
Budgetunterlagen der Kommissionen sowie die Budgetangaben der kantonalen Stellen und der extern 
ausgelagerten Organisationen berücksichtigt. 
 
7.1 Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von insgesamt CHF 2'932’830.65 und bei Erträgen 
von insgesamt CHF 2'701'695.30 mit einem voraussichtlichen Verlust von CHF 231'135.35 ab. 
Bei der Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantenne werden die Gebühren von CHF 195.20 auf 162.60 
pro Jahr gesenkt. 

 Siehe Erläuterungen zum Budget 2024. 

7.2 Investitionsrechnung 
 Die vorgesehenen Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 331'000.00. 
 Siehe Erläuterungen zum Budget 2024. 

7.3 Anträge zum Budget 2024 
Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen das Budget wie folgt zu ge-
nehmigen. 

 

7.3.1 Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 2'932'830.65 
  Gesamtertrag CHF 2'701'695.30 
  Verlust CHF 231'135.35  
 
 
 
 



7.3.2 Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 346'400.00 
  Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 15’400.00 
  Nettoinvestitionen CHF 331’000.00 
 

7.3.3 Spezialfinanzierungen Gemeinschaftsantenne Gewinn CHF 1’040.00 
  Wasserversorgung Verlust CHF 1’940.00 
  Abwasserbeseitigung Verlust CHF 18'518.00 
  Abfallbeseitigung Verlust CHF 674.00 
 

7.3.4 Steuerfuss natürliche Personen 145% der einfachen Staatssteuer (Vorjahr 145%) 
 

7.3.5 Steuerfuss juristische Personen 145% der einfachen Staatssteuer (Vorjahr 145%) 
 

7.3.6 Feuerwehrpflichtersatz-Abgabe  
 wie folgt festzulegen: 10% der einfachen Staatssteuer 
   Minimum CHF 20.00 / Maximum CHF 400.00 
 

7.3.7 Der Gemeinderat wird ermächtigt allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget 
durch die Aufnahme von Fremdmitteln/Darlehen zu decken. 

 
 
 
Bolken, 20. November 2023 
 
 
 
Einwohnergemeinderat Bolken 

   
Patrick Meier Thomas Beer 
Gemeindepräsident Gemeindeverwalter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang: Erläuterungen zum Budget 2024 
  Botschaft zum Organisationsreglement Gemeindeverband ARA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erläuterungen zum Budget 2024 

 
 

Erfolgsrechnung 
 

Budget 2024 - Erfolgsrechnung

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

KontoFunktionale Gliederung ER

0 ALLGEMEINE VERW ALTUNG 397’184.55       33’600.00           403’402.30        40’450.00          375’262.82       36’877.81           

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG48’198.00          16’750.00            47’856.00           16’500.00           39’351.25          15’674.45           

2 BILDUNG 1’169’571.55     1’500.00               1’194’449.30      1’500.00              1’154’465.95     1’500.00              

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 52’282.00         43’622.00           58’860.00           49’700.00          55’194.60          46’548.80          

4 GESUNDHEIT 141’037.50        133’909.00         123’330.90        

5 SOZIALE SICHERHEIT 486’873.85      2’500.00              492’242.00        2’500.00             469’167.50        550.00                 

6 VERKEHR 150’966.00       2’650.00              142’227.00         3’950.00             127’377.45        2’150.00              

7 UMW ELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 454’147.20       383’432.00         430’934.38        357’758.00        374’419.28        313’683.10          

8 VOLKSW IRTSCHAFT 3’830.00           20’000.00           3’930.00             21’500.00           3’615.85             21’540.60           

9 FINANZEN UND STEUERN 28’740.00         2’197’641.30       23’985.00           2’191’291.30       72’277.14          2’245’116.99      

Total 2’932’830.65  2’701’695.30      2’931’794.98     2’685’149.30     2’794’462.74   2’683’641.75     

JA H R ESVER LUST 231’ 135.35   246’ 645.68 110’ 820.99  

Gesamttotal 2’932’830.65  2’932’830.65     2’931’794.98     2’931’794.98     2’794’462.74   2’794’462.74     
 

 
 
Allgemeine Verwaltung 

01 Legisative und Exekutive 71’600.00 75’800.00 61’627.90

02 Allgemeine Dienste 325’584.55 33’600.00 327’602.30 40’450.00 313’634.92 36’877.81  
 
Die allgemeinen Verwaltungskosten der Gemeinde sind im gleichen Rahmen wie im Vorjahr. 
Der Gemeinderat hat aufgrund des schlechten Ergebnisses die Kredite des Gemeinderates für einmalige 
und für jährlich wiederkehrende Verpflichtungen um CHF 15'000.00 und CHF 5'000.00 (wie im Vorjahr) 
gekürzt. Die Kosten in der Bauverwaltung fallen wenig tiefer als im Jahr 2023. Beim Ertrag fällt der Mieter-
trag des Feuerwehr-Magazin von CHF 6'000.00 weg (siehe auch öffentliche Sicherheit). 



Öffentliche Sicherheit 

12 Rechtssprechung 1’060.00 1’110.00 1’106.80

15 Feuerw ehr 35’428.00 16’000.00 34’346.00 15’500.00 29’034.80 16’674.45

16 Verteidigung 11’710.00 750.00 12’400.00 1’000.00 9’209.65 0.00  
 
Die Kosten fallen, trotz Wegfall der Feuerwehr-Magazin-Miete von CHF 6'000.00, gleich hoch aus wie im 
Jahr 2023. Dies infolge der Fusion der Regionalfeuerwehr mit der Feuerwehr der Gemeinde Drei Höfe, die 
diverse Anpassungen in den Ausgaben-Positionen hat. 
 
 
Bildung 

21 Volksschule 1’115’571.55 1’500.00 1’131’449.30 1’500.00 1’070’465.95 1’500.00

22 Sonderschulen 54’000.00 63’000.00 84’000.00  
 
Die Nettokosten im Bildungsbereich liegen um CHF 25’000.00 tiefer als im Vorjahr. Die Primarschule 
schliesst um CHF 23'000.00 ab. Dagegen sind die Kosten in der Kreisschule höher. Bei der Kreisschule ist 
mit einem Betrag an den gymnasialen Unterricht von CHF11’100.00 (1 Kind / Vorjahr 0 Kind) gerechnet. 
Die Sonderschule weist um CHF 9'000.00 tiefere Kosten aus, da der Kanton im Jahr 2024 50% der Kosten 
übernimmt.  
 
 
Kultur, Freizeit 

32 Kultur, übrige 8’350.00 3’000.00 8’350.00 3’000.00 7’485.95 1’750.00

33 Medien 40’622.00 40’622.00 46’700.00 46’700.00 44’798.80 44’798.80

34 Sport und Freizeit 3’310.00 3’810.00 2’909.85  
 
Die Kosten für die Kultur und Freizeit liegen im Bereich des Vorjahres.  
 
 
Gesundheit 

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 102’660.00 95’430.00 86’942.80

42 Ambulante Krankenpflege 25’792.00 25’379.00 25’473.10

43 Gesundheitsprävention 12’320.00 13’100.00 10’915.00

49 Gesundheitsw esen, übrige 265.50 0.00 0.00  
 
Die Kosten im Bereich Gesundheit fallen höher als im 2023 aus, da der Beitrag an die Restkostenfinanzie-
rung für stationäre Pflege um CHF 7'000.00 höher budgetiert werden muss. 
 
 
Soziale Wohlfahrt 

52 Invalidität 500.00 500.00 0.00

53 Alter + Hinterlassene 215’190.50 2’500.00 209’273.00 2’500.00 194’645.10 550.00

54 Familie und Jugend 16’940.35 17’700.00 15’777.25

57 Sozialhilfe und Asylw esen 254’243.00 264’769.00 258’745.15  
 
Die Kosten im Bereich der sozialen Wohlfahrt fallen voraussichtlich um CHF 5’500.00 tiefer aus als im Vor-
jahr. Die meisten Beträge sind vom Kanton oder der Sozialregion vorgegeben.  
 
 
Verkehr 

61 Strassenverkehr 109’459.00 2’650.00 104’129.00 3’950.00 91’809.25 2’150.00

62 Öffentlicher Verkehr 41’507.00 38’098.00 35’568.20  
 



Der Grund für die höheren Kosten im Bereich Verkehr liegt darin, dass die Entleerung der Schächte (CHF 
5'200.00) nur alle zwei Jahre durchgeführt wird. Die Kosten für den ÖV müssen auch mit CHF 3'500.00 
höher budgetiert werden. 
 
 
Umwelt und Raumordnung 

71 Wasserversorgung 112’720.00 112’720.00 112’470.00 112’470.00 87’870.25 87’870.25

72 Abw asserbeseitigung 104’418.00 104’418.00 90’513.00 90’513.00 85’527.65 85’527.65

73 Abfallbeseitigung 66’524.00 65’824.00 67’425.00 66’675.00 65’231.45 64’633.05

74 Verbauungen 29’980.00 1’450.00 35’480.00 1’450.00 26’323.40 1’492.10

75 Arten- und Landschaftsschutz 3’000.00 1’700.00 4’724.55

77 Übriger Umw eltschutz 118’155.20 99’020.00 103’996.38 86’650.00 88’518.68

79 Raumordnung 19’350.00 19’350.00 16’223.30  
 
Bei den Bereichen 71 Wasserversorgung und 73 Abfallbeseitigung sind die Kosten beinahe auf Vorjahres-
niveau. Beim Bereich 72 Abwasserbeseitigung muss die Gemeinde CHF 16'000.00 mehr in den Werterhalt 
ARA einlegen, daher die höheren Kosten.  Im Bereich 74 Verbauungen können wir im Unterhalt Gewässer 
mit tieferen Kosten von CH 6'000.00 budgetieren. Beim Arten- und Landschaftsschutz wird mit einer Ein-
lage in den Naturschutzfonds (ausgelöst durch Grundstückgewinnsteuern) von CHF 3’000.00 gerechnet. 
Der übrige Umweltschutz beinhaltet seit 2022 die Friedhofgemeinde. Bei der Raumordnung sind die 
planmässigen Abschreibungen (für die Ortsplanung) gerechnet.  
 
 
Volkswirtschaft 

81 Landw irtschaft 880.00 930.00 655.85

82 Forstw irtschaft 2’950.00 3’000.00 2’960.00

87 Brennstoffe und Energie 20’000.00 21’500.00 21’540.60  
 
Diese Kosten entsprechen in den Vorjahreszahlen. Bei den Einnahmen wird tiefer budgetiert. 
 
 
Finanzen und Steuern 

91 Steuern 3’000.00 1’934’750.00 3’400.00 1’864’400.00 48’140.75 1’790’900.28

93 Finanz- und Lastenausgleich 222’400.00 284’500.00 375’300.00

96 Vermögens- und Schuldenverw altung 25’740.00 40’416.30 20’585.00 42’291.30 24’136.39 78’840.86

97 Rückverteilungen 75.00 100.00 75.85  
 
Die Gemeindesteuer-Berechnung für natürliche Personen basiert auf folgender Berechnung: 
Vorbezug 2022 (Steuerfuss 135%) CHF 1’584'000.00 
Definitive Abrechnungen 2022 CHF 50'000.00 
 CHF 1'634'000.00 
Berechnung mit einem Steuerfuss von 145% CHF 1'755’000.00 

Vorjahr CHF 1'718'500.00 

 
Bei den Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuer und Kapitalabfindungssteuern) wird mit höheren Ein-
nahmen von CHF 34'000.00 budgetiert. 
Der Beitrag vom Finanzausgleich des Kantons beträgt im Jahre 2024 CHF 222’400.00 und fällt mit CHF 
62'100.00 tiefer als im Jahr 2023 aus. 
 
 
 
 
 
 



Spezialfinanzierungen 
 
Gemeinschaftsantenne 

Diese Spezialfinanzierung schliesst mit einem Gewinn von CHF 1’040.00 ab. Budgetiert sind zusätzliche 
Abschreibungen von CHF 23’500.00. Der Einnahmenüberschuss wird dem Eigenkapital der Spezialfinan-
zierung gutgeschrieben. Die Gebühren sollen für das Jahr 2024 gesenkt werden:  
 

bis 31.12.2023 ab 01.01.2024

Grundgebühren 168.00                   132.00                   

Urheberrechtsgebühren 27.20                      30.60                      

   (Anpassung an die effektiven Kosten)

Gebühren pro Jahr 195.20                   162.60                   

Gebühren pro Semester 97.60                      81.30                       
 
Wasserversorgung 

Der budgetierte Verlust beträgt CHF 1’940.00. Dieser Betrag wird dem Eigenkapital der Spezialfinanzie-
rung belastet.  
 
Abwasserbeseitigung 

Bei dieser Spezialfinanzierung gibt es einen Verlust von CHF 18’518.00, welcher dem Eigenkapital der Spe-
zialfinanzierung belastet wird. Hier ändern die Gebühren vorerst nicht. Diese Gebühren werden in Bezug 
auf die Vision ARA2025 überprüft. 
 
Abfallbeseitigung 

Diese Spezialfinanzierung schliesst mit einem Verlust von CHF 674.00 ab. Der Aufwandüberschuss wird 
dem Eigenkapital belastet.  
 
 
 

Investitionsrechnung 
 

Budget 2024 - Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Konto Funktionale Gliederung IR

0 ALLGEM EINE VERWALTUNG 13’619.15          

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 25’000.00       

2 BILDUNG 11’181.00 2’285.00          

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 2’200.00

6 VERKEHR 235’000.00 5’492.70          

7 UM WELTSCHUTZ UND RAUM ORDNUNG 111’400.00 13’200.00 109’628.00 49’210.90        15’525.35

9 FINANZEN UND STEUERN 15’525.35        95’607.75

Total 346’400.00 15’400.00 120’809.00 0.00 111’133.10 111’133.10  
 

Verkehr 

61 Strassenverkehr 235’000.00 5’492.70          
 
Siehe Traktandum 6, Sanierung Niederfeldweg. 
 



Umweltschutz und Raumordnung 

71 Wasserversorgung 2’500.00 6’912.35          

72 Abwasserbeseitigung 15’000.00 5’000.00 36’328.00 18’889.50       8’613.00          

73 Abfallbeseitigung

74 Verbauungen 71’400.00 5700 15’000.00

79 Raumordnung 25’000.00 58’300.00 30’321.40        
 
Abwasserbeseitigung (SF) 
Das Vorprojekt für die Entlastungsleitung Aeschistrasse, genehmigt an der Budgetgemeindeversammlung 
vom 8. Dezember 2021, wird mit einem Restbetrag von CHF 15'000.00 budgetiert. 
 
Verbauungen 
Siehe Traktandum 6, Arealschutz Günscheler und Niederfeld. Zudem sollen im Landwirtschaftsland die 
Schachtdeckel ersetzt werden. Es wird mit Kosten von CHF 12'000.00 gerechnet. Der Kanton zahlt dabei 
ca. CHF 5'700.00. 
 
Raumordnung 
Der Kredit für die Ortsplanrevision wurde an der Budgetgemeindeversammlung vom 16. Dezember 2020 
genehmigt. Für die hoffentlich letzte Etappe wird mit Kosten von CHF 25’000.00 gerechnet.  
 
 

Kennzahlen 
 
Selbstfinanzierungsgrad -15.33 %  
Die Investitionen können im 2024 nicht aus den Ergebnissen finanziert werden und führen zu einer Neu-
verschuldung. Die Liquidität nimmt entsprechend ab. 
 
Zinsbelastungsanteil 0.40%  
Die Nettozinsen in Prozenten des Finanzerfolges sind gering. 
 
Kapitaldienstanteil 8.03%  
Nettozinsen und ordentliche Abschreibungen in Prozenten des Finanzertrages. Sie sind gering bzw. noch 
tragbar. 
 
Nettoschuld pro Einwohner 1'261.90  
Infolge der Neuverschuldung steigt die Pro-Kopf-Verschuldung an. Es ist eine mittlere Verschuldung und 
immer noch tragbar. Ende 2022 betrug die Nettoschuld pro Einwohner CHF 782.25. 
 
 
 
Bolken, November 2023 Gemeindeverwaltung 
 Thomas Beer Treuhand GmbH 
 Thomas Beer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 


